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EINSATZKRITERIEN

Tätigkeiten für Personen,
die ihrer Freiheit beraubt sind

Im Einklang mit den Genfer Abkommen von
1949 und ihren Zusatzprotokollen von 1977 be-
sucht das IKRK die in internationalen Konflikten
ihrer Freiheit beraubten Personen (Kriegsgefan-
gene im Sinne von Artikel 4 des III. Abkom-
mens oder von Artikel 44 des Protokolls I) und
durch das IV. Abkommen geschützte Personen
(Zivilinternierte, von der Besatzungsmacht fest-
genommene Personen oder in feindlicher Hand
befindliche Häftlinge des gemeinen Rechts).

Bei nicht internationalen bewaffneten Kon-
flikten, die von c^em allen vier Genfer Abkom-
men gemeinsamen Artikel 3 und Protokoll II
von 1977 erfasst werden, kümmert sich das
IKRK um die aufgrund des Konflikts ihrer Frei-
heit beraubten Personen (in der Hand des Geg-
ners befindliche Kombattanten der Regierungs-
truppen oder Rebellen, von den Behörden oder
den Rebellen inhaftierte oder verurteilte Zivil-
personen, die wegen ihrer tatsächlichen oder ver-
meintlichen aktiven oder passiven Unterstützung
der gegnerischen Partei festgenommen wurden).

Bei inneren Unruhen oder internen Spannun-
gen, die nicht durch das humanitäre Völkerrecht
erfasst sind, verfügt das IKRK über ein statuta-
risch festgelegtes Initiativrecht, das ihm erlaubt,
seine guten Dienste anzubieten, um Personen
zu besuchen, die aus politischen oder Sicher-
heitsgründen festgenommen wurden.

Die Besuche des IKRK sind ausschliesslich hu-
manitärer Natur. Sie dienen dazu, die materiel-
len und psychologischen Haftbedingungen sowie
die Behandlung der Gefangenen zu überprüfen.
Bei Bedarf erhalten die Häftlinge materielle Hil-
fe (Medikamente, Kleidung, Körperpflegearti-
kel). Falls erforderlich, wird das IKRK bei den
Behörden vorstellig, um die als notwendig er-
achteten Verbesserungen der Behandlung der
Gefangenen oder Häftlinge zu erwirken.

Den im Rahmen der Abkommen oder aus-
serhalb des Anwendungsbereichs des humani-
tären Völkerrechts durchgeführten IKRK-
Besuchen liegen genau festgelegte Kriterien zu-
gründe. Das IKRK besteht darauf, dass die De-
legierten alle Gefangenen (Häftlinge) sehen und
sich frei und ohne Zeugen mit ihnen unterhal-
ten können. Sie müssen Zugang zu allen Stät-
ten haben, wo diese Menschen festgehalten
werden, und ihre Besuche wiederholen sowie den

Gefangenen gegebenenfalls materielle Hilfe zu-
kommen lassen können. Schliesslich müssen sie
über eine Namenliste verfügen, auf der alle zu
besuchenden Personen aufgeführt sind, andern-
falls muss ihnen gestattet werden, eine solche
Liste während des Besuchs zu erstellen.

Vor und nach den Besuchen werden auf ver-
schiedenen Ebenen Demarchen bei den Verant-
wortlichen der Lager und Gefängnisse unter-
nommen. Die anschliessend verfassten vertrau-
liehen Berichte werden ausschliesslich den zu-
ständigen Behörden ausgehändigt (bei
internationalen bewaffneten Konflikten der
Gewahrsams- und Herkunftsmacht, in anderen
Fällen ausschliesslich der Gewahrsamsmacht).

Die Besuchsberichte des IKRK sind vertrau-
lieh. In seinen Veröffentlichungen erwähnt das
IKRK lediglich die Zahl und die Namen der be-
suchten Lager und Gefängnisse, den Zeitpunkt
der Besuche sowie die Anzahl der Personen, die
seine Delegierten gesehen haben. Das IKRK äus-
sert sich weder zu den Gründen, die zur Inhaf-
tierung führten, noch zu den materiellen
Bedingungen oder der festgestellten Behandlung.
Veröffentlicht eine Regierung solche Berichte
des IKRK auszugsweise oder in entstellter Form,
behält sich letzteres das Recht vor, diese in vol-
lern Umfang zu veröffentlichen.

Zentraler Suchdienst

Erbe kleiner und später umfangreicher «Zen-
tralauskunftsstellen», die innerhalb der Institu-
tion im Deutsch-Französischen Krieg von 1870
und in der Folge aus Anlass der beiden Welt-
kriege eingerichtet wurden, ist der ZSD heute
weitgehend informatisiert. Im Feld ist er durch
rund 60 auf den Suchdienst spezialisierte Mit-
arbeiter in 27 Delegationen vertreten. Beim
Hauptsitz in Genf sind über 80 Mitarbeiter mit
den Dateien beschäftigt, hinter denen unsägli-
che, durch vergangene und derzeitige bewaff-
nete Konflikte verursachte Einzelschicksale
stehen, ob es sich dabei um die seit 1979 erfass-
ten 500 000 Namen von Vertriebenen oder
Flüchtlingen aus Indochina handelt, oder um
die 60 Millionen seit 1914 erstellten individuel-
len Karteikarten.

In Wahrnehmung der ihm durch die Abkommen
übertragenen Pflichten oder aufgrund des hu-
manitären Initiativrechts des IKRK widmet sich
der ZSD hauptsächlich folgenden Aufgaben:
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Beschaffung, zentrale Verwaltung und gege-
benenfalls Weiterleitung von Informationen,
die zur Identifizierung von Personen dienen,
für die das IKRK tätig wird;
Sicherstellung des Austauschs von Familien-
botschaften, wenn die üblichen Kommuni-
kationswege unterbrochen sind;
Nachforschungen nach Personen, die ver-
misst werden oder von denen die nächsten
Angehörigen keine Nachricht haben;
Organisation von Familienzusammenführun-
gen, Verlegungen und Heimschaffungen;
Ausgabe von provisorischen «IKRK-
Reisedokumenten», die nur für eine Reise
gelten, an Personen, die infolge eines Kon-
flikts keine Ausweispapiere mehr besitzen;
Ausstellung von schriftlichen Bescheinigun-
gen für ehemalige Häftlinge, Kriegsgefange-
ne oder deren Rechtsnachfolger über
Gefangenschaft, Hospitalisierung oder Tod.

Einige dieser Tätigkeiten wie Übermittlung
von Familienbotschaften, Nachforschungen und
Familienzusammenführungen werden oft in Zu-
sammenarbeit mit den Nationalen Rotkreuz-
oder Rothalbmondgesellschaften durchgeführt.
Für diese Gesellschaften, denen er als techni-
scher Berater zur Seite steht, veranstaltet der
ZSD Schulungskurse, einige davon auf regio-
naler Ebene.

Materielle Hilfe
Die Überwachung aller Hilfstätigkeiten im

Feld ist Aufgabe der Hilfsgüterabteilung. Die
am Hauptsitz in Genf tätige Equipe besteht aus
Fachpersonal in den Bereichen Einkauf, Nah-
rungsmittelhilfe, Transport, Agronomie, Bau-
gewerbe und Veterinärmedizin.

Diese Abteilung ist für den Kauf aller für die
IKRK-Hilfsprogramme notwendigen Güter ver-
antwortlich, die im Einsatzgebiet selber oder aus-
serhalb desselben erworben werden. Sie
verwaltet die eingegangenen Sachspenden und
eingekauften Güter, organisiert den Transport
der Hilfsgüter auf dem Luft- oder Seeweg und
gewährleistet die Lagerhaltung der Vorräte in
Genf und im Feld. Diese Abteilung ist ferner
für den beachtlichen Wagenpark des IKRK in
Genf und im Feld zuständig.

Das IKRK leistet im Rahmen seiner bei be-
waffneten Konflikten, inneren Unruhen oder in-
ternen Spannungen ausgeübten Tätigkeiten
materielle und medizinische Hilfe, sofern es die
Möglichkeit hat,

die Dringlichkeit und die Art der Bedürfnis-
se der Opfer im Feld zu überprüfen;

Ermittlungsmissionen vor Ort vorzunehmen,
um die verschiedenen Kategorien und die
Zahl der Hilfsbedürftigen festzustellen;
die Verteilung der Hilfsgüter zu organisie-
ren und zu überprüfen.

Medizinische Tätigkeiten
Die im Feld durchzuführenden medizinischen

Tätigkeiten werden von der Medizinischen Ab-
teilung am Hauptsitz des IKRK festgelegt und
unterstützt. Dieser Aufgabenbereich umfasst die
Vorbereitung auf Einsätze in Notsituationen, die
Ausbildung von medizinischem Personal, die Er-
mittlung der zu erwartenden Bedürfnisse im me-
dizinischen Bereich im Falle eines bewaffneten
Konflikts, die Durchführung medizinischer Hilfs-
programme zugunsten der Konfliktopfer (Ver-
wundete, Gefangene, Zivilbevölkerung, Kriegs-
invalide) sowie schliesslich die Beurteilung der
Aktion. Der Medizinischen Abteilung gehören
Spezialisten aus verschiedenen Fachbereichen
an. Dazu gehören Wasseraufbereitung und
-Versorgung, Ernährungsfragen, Pharmakolo-
gie, die Anfertigung von Prothesen, Kriegschir-
urgie sowie Gesundheitsfragen im Zusammen-
hang mit dem Haftwesen.

Die medizinischen Tätigkeiten im Feld, die
vom IKRK und dem von den Nationalen Ge-
Seilschaften zur Verfügung gestellten Personal
durchgeführt werden, beschränken sich nicht nur
auf die medizinische Behandlung oder Massnah-
men, die der Verbesserung der öffentlichen Ge-
sundheit und der Ernährungslage oder der
Rehabilitation von Behinderten dienen. Das
IKRK verfolgt vielmehr das Ziel, die Autono-
mie der Hilfsbedürftigen zu fördern, nament-
lieh durch die Unterstützung oder den Ausbau
der örtlichen medizinischen Infrastrukturen.

Verbreitung des humanitären Völkerrechts
und der Grundsätze und Ideale der Bewegung

Die Verbreitung des humanitären Völkerrechts
ist vornehmlich Aufgabe der Staaten, die sich
mit der Ratifikation der Genfer Abkommen von
1949 und ihrer beiden Zusatzprotokolle von 1977
verpflichtet haben, dieses Recht zu verbreiten,
einzuhalten und seine Einhaltung durchzusetzen.

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz
erfüllt seinen Auftrag im Bereich der Verbreitung
im Einklang mit der ihm in den Statuten der
Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-
bewegung dafür übertragenen Verantwortung.

Nach diesen Statuten hat es hauptsächlich die
Aufgabe:

die Grundsätze der Bewegung zu wahren und
zu verbreiten, nämlich Menschlichkeit, Un-
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Parteilichkeit, Neutralität, Unabhängigkeit,
Freiwilligkeit, Einheit und Universalität;
für das Verständnis und die Verbreitung des
in bewaffneten Konflikten anwendbaren
humanitären Völkerrechts zu sorgen und
dessen allfällige Weiterentwicklung vorzube-
reiten».'

Das IKRK, das bei dieser Aufgabe von den
Nationalen Rotkreuz- und Rothalbmondgesell-
schaften sowie von ihrem Dachverband, der In-
ternationalen Föderation, unterstützt wird,
bemüht sich in diesem Zusammenhang vor al-
lern um die Schaffung eines Netzes von Verbrei-
tungsverantwortlichen ausserhalb der Insti-
tution. Dazu führt das IKRK Ausbildungspro-
gramme für nationale Instrukteure bei den
Streitkräften und für Verbreitungsverantwort-
liehe bei den Nationalen Gesellschaften durch.

Darüber hinaus fördert es die Verbreitung ins-
besondere innerhalb spezifischer Zielgruppen
wie RegierungsVertreter, Akademiker, Jugend-
liehe und Medienschaffende.

Eine bedeutende Etappe der Bewusstseinsbil-
dung im Hinblick auf die Bedeutung der Ver-
breitung wurde bei der Annahme der Zusatz-
Protokolle im Jahre 1977^ erreicht.

Seither werden auf allen Kontinenten jedes
Jahr unzählige Tätigkeiten unternommen, um
das humanitäre Völkerrecht sowie die Grund-
sätze, Ideale und Aktionen der Bewegung bes-
ser bekannt zu machen.

Die Verbreitung soll 'dazu dienen:
die durch bewaffnete Konflikte, Spannun-
gen und Unruhen verursachten Leiden durch
eine eingehendere Kenntnis und eine bessere
Achtung des humanitären Völkerrechts zu
vermindern;
die Sicherheit der humanitären Einsätze wie
auch die Achtung des Rotkreuz- und Rot-
halbmondpersonals und somit die Hilfelei-
stungen zugunsten der Opfer sicherzustellen;
die Identität, das Image und den Zusammen-
halt innerhalb der Bewegung zu stärken und
zu einem besseren Verständnis ihrer Grund-
sätze, ihrer Geschichte und Arbeitsweise so-
wie ihrer Tätigkeiten beizutragen;
den Frieden zu fördern.

Bei den gegenwärtigen Konflikten lässt sich
allzuoft eine Unkenntnis der Bestimmungen des
humanitären Völkerrechts unter den Kämpfern
feststellen. Auch Journalisten und die öffentli-

' Artikel 5 — Statuten der Internationalen Rotkreuzbe-
wegung

* Resolution 21 — Diplomatische Konferenz 1974-1977

che Meinung nehmen die Existenz dieses Rechts
sowie seine Anwendungsbereiche erst im Zusam-
menhang mit tragischen aktuellen Ereignissen
wahr.

Soll es geachtet werden, muss das humanitä-
re Völkerrecht erst einmal bekannt sein. Damit
die Einsätze des Roten Kreuzes und des Roten
Halbmonds Zustimmung und Unterstützung er-
halten, muss ihr Sinn verständlich gemacht wer-
den. Häufig ist die Zivilbevölkerung über ihre
Rechte und Pflichten, die ihr aus dem humani-
tären Völkerrecht erwachsen, nicht im Bilde.
Deshalb sollte sie besser über den Auftrag, die
Rolle und Ethik, die den Aktionen des Roten
Kreuzes und Roten Halbmonds zugrunde liegen,
unterrichtet werden, wenn ihr die Schutz- und
Hilfstätigkeiten der Bewegung zugute kommen.

Regionaldelegationen
Die Regionaldelegationen des IKRK erfüllen

spezifische Aufgaben, die einerseits operationel-
1er Natur sind, andererseits aber auch Bemü-
hungen auf dem Gebiet der humanitären
Diplomatie einschliessen.

Was den operationeilen Bereich angeht, müs-
sen die Delegierten in den der entsprechenden
Regionaldelegation zugeteilten Ländern den
durch das Aufflammen von Gewalttätigkeit,
plötzlich auftretende Spannungen oder den Aus-
bruch eines Konflikts hervorgerufenen Bedürf-
nissen begegnen. Ferner sind sie für die logistische
Unterstützung bei Einsätzen in benachbarten
Ländern und — namentlich in einer Konfliktsi-
tuation — für die Durchführung von kurzfristi-
gen Nothilfeaktionen zuständig. Zu ihrem
Aufgabenbereich gehören ausserdem der Besuch
von Inhaftierten, die aus Sicherheitsgründen
festgehalten werden, und die Sicherstellung von
Suchdiensttätigkeiten in den von der betreffen-
den Regionaldelegation betreuten Ländern.

Die Regionaldelegationen erfüllen auch im Be-
reich der humanitären Diplomatie eine wichti-
ge Rolle, so namentlich bei der Aufnahme und
Aufrechterhaltung regelmässiger Kontakte mit
den Regierungen, regionalen Organisationen
usw. Ausserdem pflegen sie bevorzugte Bezie-
hungen zu den Nationalen Rotkreuz- und Rot-
halbmondgesellschaften der Länder, für die sie
zuständig sind. Schliesslich haben alle Regio-
naldelegationen die Aufgabe, sich aktiv für die
Verbreitung des humanitären Völkerrechts und
die Förderung der Zusammenarbeit unter den
verschiedenen Nationalen Gesellschaften einzu-
setzen, die sich je nach Bedarf und Prioritäten
unterschiedlich gestalten kann.
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